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S P O R T B U N D R H E I N L A N D  

 

Bundestag wertet Minijobs auf  
Quelle: www.minijob-zentrale.de  
 
Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen geringfügig entlohnte Beschäftigte - so heißen 
Minijobber nach dem Sozialgesetzbuch - statt wie bisher 400 Euro ab dem 1. Januar 2013 bis zu 450 
Euro pro Monat verdienen können.  
Darüber hinaus sollen Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 begonnen werden, versicherungspflichtig 
in der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Hierdurch erwerben die Beschäftigten Ansprüche auf 
das volle Leistungspaket der Rentenversicherung mit vergleichsweise niedrigen eigenen Beiträgen.  
Da der Arbeitgeber für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung bereits den Pauschalbeitrag zur 
Rentenversicherung in Höhe von 15 Prozent des Arbeitsentgelts zahlt, ist nur die geringe Differenz 
zum allgemeinen Beitragssatz von voraussichtlich 18,9 Prozent im Jahr 2013 auszugleichen. Das sind 
3,9 Prozent Eigenanteil für den Minijobber.  
Minijobber sollen sich jedoch von der Versicherungspflicht befreien lassen können. Hierfür müsste 
der Beschäftigte dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der 
Versicherungspflicht wünscht. Dann entfällt der Eigenanteil des Minijobbers und nur der Arbeitgeber 
zahlt den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung. Hierdurch verlieren Minijobber, die nicht 
anderweitig der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung unterliegen, die Ansprüche auf einen 
Großteil der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung.  
Wer sich hingegen nicht befreien lässt, erwirbt durch die Beschäftigung vollwertige 
Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Die Rentenversicherungsträger berücksichtigen 
diese Zeiten in vollem Umfang bei den erforderlichen Mindestversicherungszeiten (Wartezeiten) für 
alle Leistungen der Rentenversicherung. Vollwertige Pfichtbeitragszeiten sind wiederum 
Voraussetzung um:  
gegebenenfalls früher in Rente gehen zu können, Leistungen zur Rehabilitation zu erhalten (sowohl 
im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben), einen Anspruch auf Rente wegen 
Erwerbsminderung zu erwerben oder aufrecht zu erhalten, den Anspruch auf Entgeltumwandlung für 
eine betriebliche Altersversorgung zu haben und Übergangsgeld während der Teilnahme an einer 
medizinischen Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme der Rentenversicherung zu erhalten, wenn 
kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung (mehr) besteht.  
 
Zudem erhöht sich der Rentenanspruch und die staatliche Förderung für private Altersvorsorge, 
beispielsweise die so genannte Riester-Rente, kann sowohl vom Minijobber als auch vom Ehepartner 
beansprucht werden.  
 
In jedem Falle ist es ratsam, sich bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung über die persönlichen Folgen der Befreiung von der Versicherungspflicht zu 
informieren.  
Was ist mit bestehenden Beschäftigungen? Minijobber, die vor dem 1. Januar 2013 
versicherungsfrei in der Rentenversicherung waren, bleiben es auch weiterhin. Sie haben aber 
jederzeit die Möglichkeit, durch Beitragsaufstockung auf die Versicherungsfreiheit in der 
Rentenversicherung zu verzichten.  



Erhöht der Arbeitgeber nach dem 31. Dezember 2012 allerdings das regelmäßige monatliche 
Arbeitsentgelt auf einen Betrag von mehr als 400 Euro und weniger als 450,01 Euro, gilt für die alte 
Beschäftigung das neue Recht. Dann tritt bei dem bisher versicherungsfreien Minijob 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung ein. Der Minijobber kann sich jedoch davon befreien 
lassen.  
Wurden hingegen in der Beschäftigung bereits vor dem 1. Januar 2013 Rentenversicherungsbeiträge 
aufgestockt, bleibt der Minijobber weiterhin versicherungspflichtig und kann sich nicht befreien 
lassen.  
Anpassung der MindestbeitragsbemessungsgrundlageDer Gesetzgeber schreibt vor, dass bei 
rentenversicherungspflichtigen Minijobs mit sehr geringen Verdiensten der zu zahlende monatliche 
Rentenversicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2012 von mindestens 155 Euro zu berechnen ist. 
Ab dem 1. Januar 2013 wird auch diese Mindestbeitragsbemessungsgrundlage angepasst. 
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung werden ab dem 1. Januar 2013 mindestens von 175 Euro 
erhoben. Die angepasste Mindestbeitragsbemessungsgrundlage findet auch bei geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen Anwendung, die bereits vor dem 1. Januar 2013 begonnen haben.  
Wichtig für den ArbeitgeberAlle Minijob-Arbeitgeber werden schriftlich über die neue Rechtslage 
informiert, sobald das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Arbeitgeber, die nach dem 31. 
Dezember 2012 erstmals einen Minijobber anmelden, werden von der Minijob-Zentrale mit einem 
gesonderten Schreiben informiert. Minijob-Zentrale und Deutsche Rentenversicherung Bund 
informieren gemeinsam über die Vorteile der neuen Rentenversicherungspflicht.  
Anmerkung der Redaktion: Da auch der Übungsleiterfreibetrag erhöht wird, können Übungsleiter ab 
dem Jahr 2013 bis zu 650 EUR monatlich im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung verdienen. 
Der Übungsleiter kann 200 EUR lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei aus dem 
Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG erhalten und zusätzlich 450 EUR im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung die mit 30 % Pauschalabgaben bei der Minijobzentrale zu veranlagen ist.  
Ihre Ansprechpartnerin: Barbara Berg, Tel.: (02 61) 1 35 – 1 45, E-Mail: Barbara.Berg@Sportbund-
Rheinland.de  


